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weil das Grab nahe war, gelegt; dus diefEL doppelten Bemerkungſchließen Viele mit Recht, daß man ſonſt, weIn nicht die Zeit wegendes ſchon am Freitag Abend  UD einbrechenden Sabbath's gedrängt ätte,Je

ſum In ein anderes, vielleicht prächtigeres N gelegt hätte; weildas Grab, welches VIu der Nähe des Golgatha
eph Ur ſich hauen hatte laſſen, gerade

war, habe nan den Leichnam glei hier
Ve

(V.

ſum un ein anderes rab
eigeſetzt, aber de Willens eweſen, nach Verlauf des Sabbath'slegen; freilich entfiel die Ausführungeines ſolchen Vorhabens, venn 2 7

ſeph und Nikodemus dasſelbe

Ewirklich hatten, durch die mittlerweile  ... erfolgte Auferſtehung von

Ueber die Führung der Pfarr⸗Matriken.
Von Conſiſtorialrath QT Koppreiter n Weiſſenkirchen, Nieder-⸗Oeſterr.

Der Seelſorger verwaltet al Religionslehrer und Liturg einAmt, welches Iu vielen und In vielerlei Beziehungen auf dasgeiſtige und leibliche bh ſeiner Mit⸗ und Nachwelt unverkennbargroße Einflüſſe hat; mithin für Kirche und Staat von beſondererWichtigkeit iſt Er iſt darum auch über die richtige Führung de  7elben beiden verantwortlich und muß ſich immer bereit halten,hnen über das, wa MN ſeinem Amte geſchieht und geſchehen iſt,genügende Aufſchlüſſe 3 geben, ſo oft ſie —olche von ihm fordern.Zudem hat auch jedes Individuum da Recht, von demjenigen,deſſen Kenntniß ein Herkommen, Alter, Religion, Sitten und Verbindung nlit anderen Amtswegen unterliegen, und welcher ebender Seelforger iſt, U

＋

ber derlei Eigenſchaften Zeugniſſe 3¹ begehren,0 oft * eines 9.— olchen zur Beruhigung ſeines Gewiſſens, zur Vertheidigun0 ſeiner Rechte, zuu Aufrechthaltung ſeiner Ehre und ULGründung und Förderung ſeines wahren Beſten bedarf. Endlich iſtES 10 der Seelſorger ſeinem Amte ſelbſt HhiFälle und Gef chuldig, alle erheblicheren0 desſelben dem Gedächtniſſe o aufzubewahren,daß die richtige und ordentliche Führung ſeines Amtes, welchesdeſſen Wichtigkeit entſpricht, Ut ihm, ſondern auch jede ſeinerNachfolger möglichſt erleichtert werde.
Allein keiner dieſEL Verbindlichkeiten kann der SeelſorgerGenüge leiſten, EU nicht eigene Bücher Uhr In die EL alles,vas ſeiner geiſtlichen Aufſicht und Leitung unterliegt, und Das vonihm Iu diefETL Beziehung nach den beſtehenden kirchlichen und andes⸗fürſtlichen Verordnungen 3u geſchehen hat und geſ

Matrikeln und
chehen iſt, ein⸗

Regiſter heißen
chreibt, 6 I  er darum Pfarr⸗Protocolle,

Das römiche Ritual, welches auf Veranſtaltung Paul V.im Jahre 1614 herauskam, und welches allen andern Ritualen



Grunde iegt, macht allen Pfarrern die Führung dieſer Bücher
ausdrücklich zur „Quisquis Sacramenta administrare tene-
tur“ heißt eS ant Ende des Tractates de Iis. uae IN Sacramen—
OrUM administratione generaliter Servanda sunt. habeat ibros
necessarios, Ad Officium SuUuuIII pertinentes; E0SQJuE praesertim,
II quibus variarum parochialium funetionum oOtae Ad futuram
Tel memoriam desceribuntur.“

Zu den Gegenſtänden, we der Seelſorger aus den ange  2
ührten Gründen vorzumerken hat, gehören die aus ſeinen arr
genoſſen Getauften, Getrauten, Verſtorbenen, Gefirmten, die von
einer akatholiſchen Partei zur katholiſchen Kirche Uebergetretenen, die
zur Kirchencatecheſe verpflichteten jungen eute, der Seelenſtand aller
Iun ſeinem Pfarrbezirke Lebenden, die Verkündigungen der Brautleute
oder ſogenannten Aufgebote und die Verkündigung eſſen, vas zum
öffentlichen Gottesdienſte und zur Kirchenzucht gehört, endlich alle
ihm anvertrauten Meßſtipendien.

Er hat alſo ein Tauf  — ein Trauungs⸗, 3 ein Sterbe⸗
ein irmungs-⸗, ein Convertiten-Protocoll, eine Seelen—

beſchreibung, enn Verzeichniß der zUum Beſuche der Kirchencatecheſen
verpflichteten Jugend, ein Verkündbuch der Brautleute, ein
Verkündbuch der Gottesdienſtordnung, ern Verzeichniß der ift⸗
und Currentmeſſen, ein Kirchen-Inventar und 1 ein Memo⸗
rabilienbuch zu führen, was ihm nicht nur eigene Kirchen und
Staatsgeſetze, ondern auch ſelbſt eine gewiſſenhafte Amtstreue und
Ordnungsliebe zur unnachläßlichen machen

Sollen aber dieſe Protocolle threr Beſtimmung als zuverläß⸗
liche Documente öffentlichen Gebrauche owohl wie zum beſon

2
dern des Seelſorgers, um ſich die nothwendigen Kenntniſſe von
ſeinen Amtsgeſchäften und von dem ande ſeiner Gemeinde zu
erleichtern, vollkommen entſprechen, ſo müſſen ſie mit der größten
Genauigkeit geführt werden. Aus dieſem Grunde muß dann die
Einſchreibung

richtig geſchehen. Es darf M die pfarrlichen Protocolle
nichts als gewiß eingetragen werden, was der Seelſorger nicht
entweder ſe unmittelbar als gewi ſo wie CS der U  abe aus
drückt, geſche weiß, oder Aus den Ausſagen unverdächtiger Zeugen,
und aus anderen authentiſchen Quellen als eben ſo gewi erhoben
hat ben darum ſoll auch jede Einſchreibung, ſie der cel
ſorger ſelbſt nicht immer eigenhändig verrichten kann, doch unter
deſſen Uunmittelbarer I geſchehen, und, oft eS die Geſetze
ordern, das Eingeſchriebene durch Zeugenunterſchrift beſtätiget werden.

Sehr mißrathen iſt, irgend einen vollzogenen Act nicht
ogleich einzuſchreiben, ondern die Einſchreibung erſt ſpäter, viel
leicht nach einem oder mehreren agen vorzunehmen. Auf dieſe
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eiſe iſt es ſchon geſchehen, daß die Eoder im Geburtsbuche 0 eines Knahen ein Mädchen Een
intragung 9  6 vergeſſen,

geſchrieben wurde, bder nachverehelichen wollte, aber mn de
Jahren eine Perſon, E ſi

geſchrieben war, venn auch keine Taufbuche ihrer PfarreZeu nicht ein⸗
bedingungsweiſe getauft werden mußte

gen nehr vorhanden waren,
vollſtändig. E  V darf darum keine Eigenſfeiner 9⁴ einerPerſon und kein Umſtand Begebenheit oder Verhandlung dus.gelaſſen werden, welche beſtimmt kennen 3u ernen und von anderenähnlichen zu unterfcheiden nöthig iſt NI jenen Protocollen, Eeine tabellariſche Form haben, müſſen insbeſondere alle Columnenoder Rubriken jenen Auffchriften gemäß, ſie —chon nach denForderungen einer redlichen Wahrheits— und Ordnungsliebe undöfters auch nach den Vorſchriften beſgenügen ausgefüllet werden. Endli

onderer Geſetze haben, ganz

nicht n olchen beſtimmten Ausdr
eutlich. Alles, was Iu dieſ 2 einzutragen iſt, mußücken, die keinen zweideutigenSinn und willkührliche Auslegung ulaſſen, mn einer reinen, möglichſt leſerlichen Schrift geſchrieben werden. Es ſagt zwar dasSprüchwort: „Eine echte Schrift ein großer Herr alleintauſende bringen CS In ihrem Leben ni einem großen, vornehmenHerrn und haben doch eine Schrift •„7•  Uter Aller Titi  7 E daßnach etwa wanzig Jahren, enn einen Act aus denprotocollen ausheben —oll, ſich vergebens den Arr

das Richtige zu leſen U
opf zerbricht,ud die Bemerkung beifetzen mu „Unleſerlich.“Natürlich ſoll auch auf möglichſte Reinlichkeit der Bücher Rückſicht

flecken markirt werden.
9 werden, daß ſie nicht mit Tinteuklexen, Tabak— und Oel—Eben darum iſt auch ſogar für ein gutesSchreibmateriale, haltbare Tinte und gleiches Papier Sorge Utragen. Beid  68  2 auch Aus dem Grunde, weil die— Bücher hleibendeUrkunden auch für die ſpäte Nachwelt ſind, mithIun auch nach ◻*

ahr

2

2hunderten noch ſollen gebraucht werden. Endlich gehört zur eutlichkeit auch noch, daß alles ordentlich eingetragen werde; und dieOrdnung fordert, daß jede attfwerde, und daß In tabellarif

eite In fortlaufenden Zahlen numerirt
durch einen alle Columnen du

chen Protocollen jeder eingetragene Fallrchlaufenden Querſtrich, der aber mittelſteines Lineales ziehen iſt, von dem nächſtfolgenden unterſchiedenwerde. Welche Mühe und eitverluſt erurſa S endlich, vennIn den Protocollen kein Inhaltsverzeichniß orhanden iſt; daher iſtjedem tabellarien Protocolle ein Namenregiſter mit Beiſetzung derbetreffenden ahr und Seitenzahl anzuhängen, welchem jedemneuzuerrichtenden. rotocolle Am Ende mehrere leere Bögen ſollen bei  ·gebunden werden; für ſchon 9e—chloſſene Protocolle wären aber dieegiſter In eigenen Heften achen Jene leeren Bögen önnen
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auch zum Anmerken nachträglich erhobener Notizen dienen, venn
ſolches der leergebliebene Raum der für ſelbe beſtimmten Rubrik
nicht F  uläßt

Soll doch der Zweck der Pfarrprotocolle, zuverläſſige Ur⸗
kunden für die ſpäte achwe zu bleiben, erreicht werden, muß
auch für ihre ſichere Aufbewahrung geſorgt ſein. Sie müſſen daher
immer Inter der unmittelbaren und Verwahrung des cel-
orgers aufbehalten und nicht bA dem Schullehrer oder Meßner
überlaſſen werden oder iun der Maier— und Geſindeſtube liegen.

Vor Ctwa Jahren kam ein elegan gekleideter Herr Iu
inen Pfarrhof Im Viertel und meldete, daß EL einen
Taufſchein beheben wolle D Pfarrer var abweſend und die Köchin,
ob der gebildeten Außenſeite de Mannes ni rge ahnend, bat
ihn, unterdeſſen u die Wohnung des Pfarrers einzutreten; ſpäter
kam der Pfarrer und ſtellte den Taufſchein Aus llein nach einiger
Zeit wurde derſelbe Herr, der den Taufſchein gelöſt atte, wegen
Urkundenfälſchung angeklagt und überwieſen, daß ſich fälſchlich
den Adelstite angemaßt hatte, um eine Baronin zu ehelichen
der kurzen Abweſenheit de. Pfarrers der Schwindler meiſterlich
u dem vorhandenen Taufbuche das Adelsprädikat eingezeichnet.
Die Protocolle ſollen womöglich QW• einem feuerſichern Archive oder
an einem ſolchen Tte aufbewahrt werden, an welchem ſie vor euer,
Näſſe, Ungeziefer und jedem anderen Verderben Aam ſicherſten ver—
vahrt ſind, oder QAus welchem ſie bei unvermuthet entſtehender Gefahr
leicht ger werden. (Biſchö Pöltner Enzyklik Jän.

Hofdeeret März 1790. elche unangenehme Folgen
zum Nachtheile einzelner oder „ Familien und welche mühſame
Schreibereien entſtehen für den Seelſorger, wenn die Matrikeln ern
Raub der Flammen werden!

Der Schreiber dieſes Aufſatze verlebte einige ꝗ

ahre ſeiner
Kindheit bei einem Landpfarrer, einem Freunde ſeiner Eltern In
einer ach brach im farrhofe Feuer aus Da Erſte, vas der
gewiſſenhafte Mann zu etten ſuchte, QAren ſeine ämtlichen roto⸗
colle, die amm dem vierjährigen Knaben nach einem der
Brandſtätte entfernten Gartenhaus trug.

Die vorzüglichſten und wichtigſten QAus allen Pfarrprotocollen
ind die Tauf Trauungs⸗ und Todtenbücher, indem dieſe nach unſeren
Staatsgeſetzen auch Im bürgerlichen (ben al öffentliche, allgemeinen
Glauben gründende Urkunden reſpectirt werden. „Die egiſter über
Trauung, Geburt und Sterben“ ſagt die Verordnung Febr.
1784, „ſind owohl un Anſehung der öffentlichen Verwaltung, als
der einzelnen amilien von großer Wichtigkeit. Die öffentliche Ver
waltung erhält daraus über das Verhältniß, über die Vermehrung
und Verminderung der en, ber den Zuwachs und Abgang der
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Geborenen und über die vergrößerte oder verminderte Sterblichkeitnützliche Kenntniſſe. Einzelnen Familien dienenAngelegenheit beweiſenden Urkun ſie In mehr als einer
Grundlage gerichtlicher Entſ

den, und nicht ſelten ſind ſie die
Bürgers und ganzer Verwa cheidungen, denen der Stand de

Die Staatsverwaltun udtſchaften abhängt.hat ſich auf die ſe Weif ehr wohlfeileund pünktliche Bureaukraten beſtellt zur Führung ihYE Civilſtands—regiſter, te man ſie jetzt in dEem confeſſionsloſen Staate nennt, undmancher Seelſorgeu in volkreichen Pfarren :md
N den Kanzleitiſch gefeſſelt ſein, ſo daß EL

täglich ſtundenlang
weilen ſeufzen könnte: „Clamat 0 VOS

mit Bernhard 3U·
A monstruosa vita, ILeaEruIn0OSA Conscientia; eg0 ehim gquculi. Cleriéeum 8ero IEG laicum.“

aedam Chimaera Mel Saꝗ4E—.

Rückſichtlich der Führung der Pfarrprotocolle iſt noch folgendesBeſondere 3u merken. Eine pünktliche Aufmerkſamkeit und Genauig⸗Eit fordern die Tauf und Zuna oder Vor— und Familiennamender Getauften, Getrauten oder Verſtorbenen, daund beſtimmt eingefchrieben werden;
die wahren richtig

richtige Kenntniß und Unterſcheidung Cl
indem eben von dieſem die

Aus der nämlichen oder einer an
Perſon von einer andern

Dieſes gilt einmal
dern Familie größtentheils abhängt.chon m Hinſicht gleichlauteuder Taufnamen, weildieſe doch von verfchiedenen Heiligen ſein könNen, ie oſeph,Johann, Franz iſt alſo nicht genug, al Taufnameneiner PerfOn, Johann einzufchreiben, da CS mehrere Heiligedieſes Namens gibt, und aus der —NA  —2Zeit mehrere Johann heißen können,

mlichen Familie nach längerer
er unterſcheiden könnte, benn Uut

die man aher von einer anderen
cht der beſtimmte Zuſatz gemachtiſt, als Baptiſt, Evangeliſt, NepomiEE dglNoch eine größere Genauigkeit iſt beim Einſchreiben der Zuoder Familiennamen nothwendig, bei denen die Verwechslung oderAuslaſſung eines einzigen Buchſtahen einen anderen Stammoder Familie andeuten, mithin Wkann. Welche Varianten bmmen eſentliche Irrungen verurſachen

namen Iu Oeſterreich Maier bis
bei den häufigſten Familien⸗

ſogenannten Moar vor Oft ſind diepitznamen von Familie bekannt; da kommtein „Schneider iéesl Peter“ or, weil ein Vater ein Schneiderwar, „Bach Waſtel Thekerl“, eil ihr Vater ſein Heim aneinem Bache hatte Man hüte ſich aber V übertriebenem Purismus u der Rechtſchreibung. Denn auf dieſ Weiſ iſt ES ſchon vorgekommen, daß ClNE Familie während einesdreimal verſchiedeN geſchrieben wurde und ſo den
uſchenalters chon

hat, die doch NII
Namen E  EſeltdAus einer Deſcendenz abſtammte.—Das ſicherſte Mittel wäre, venn man ſich von den Betreffendenihren Familienamen auf einen ſchreiben läßt; oder enn man

37*
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andere authentiſche Hand chriften ie Familienurkunden einſehen kann
Nach dem bloßen orſagen ann nan insbeſondere bei Landleuten
threr Corrupten Mundart wegen ſchwerlich da ahre treffen
Bei fremden und nicht ganz bekannten Per Obnen auch ſolchen
deren Redlichkeit II ihren Angaben billig bezweifelt werden kann
hat den von ihnen angegebenen Familiennamen das Wort

N eb U1 ch beizuſetzen
Ich weniger Genauigkeit al die Einſchreibung des Tauf

und Familiennamens fordert auch die de Stand  (8  8 und Characters
der Eltern iM 2  auf der Brautleute III rauungs⸗ und der Ver
ſtorbenen Todtenbuche leichtmögliche Betrügereien Qus ſelben
entſpringende Nachtheile zu verhüten Man darf ſich alſo auch durch
den dermaligen üblichen Sprachgebrauch Honoratioren da Wörtchen
„von

1⁴ beizulegen nich verführen aſſen urch Regierungsverordnung
vom December wird den Seelſorgern ügens aufgetragen

die Tauf Trauungs⸗ und Todtenprotocolle keine Adelsvorzüge
ohne vorläufige Ueberzeugung, daß ſie gebühren einzutragen bnd
auch die Urkunden Qus dieſen Protocollen nicht mi unrichtiger Ein

von“ Qus⸗ſchaltung des Adel oder Beifügung des Wörtchens
zufertigen. Wenn aber von dem Namen, Stand oder Character
Uur Vermuthung beſteht oder gav nichts erhoben werden kann,

iſt M die betreffende Rubrik „muthmaßlich obder unbewußt“ Eln
zuſchreiben. ſt zur Ausfüllung Rubrik das öthige noch

erwarten, ſo iſt dieſe Rubrik 1 leer 3u laſſen Im adelige
Perſonen richtig eintragen zu können, hat man ſich ihre Namen und
Titulaturen ſchriftli von ihnen geben 3u aſſen

Damit die genannten er vor Verfälſchung ud Verderben
und jedem Mißbrauche möglichſt geſicher bleiben, iſt die allen arr
lichen Protocollen ſchuldige chon erwähnte Vorſicht und falt
beſonders für leſe 3u ragen Eben darum darf ſie der Seelſorger
Niemanden außer ſeinem Biſchofe Dechant Ulld Regierungs⸗
beamten auf ihr Begehren zul freien inſicht überlaſſen (Regierungs—
Di  ecret Ocetober Uch hat der Pfarrer jeder an

efüllten Blattſeite unten 1 der Mitte einen Namen beizuſetzen und
En noch übrigen (eren Raum mit Strichen auszufüllen, amit

nachträglich keine falſche Einſchreibung geſchehen kann. N weil die
Tauf rauungs⸗ und Todtenprotocolle und die Aus ſelben Aus  ·  —
zufertigenden Scheine auch erne Angelegenheit des Staates ſind
ward durch Regierungs Decret Q 1806 Angeordnet daß
IU dieſen Büchern nicht die geringſte Abänderung ohne vorher gemachte
Anzeige an die Landesſtelle Iund die darüber erhaltene Begnehmigung
ſtatthaben könne.

Weil endlich dieſe wichtigen Protocolle durch Emnmen gähen
Unglücksfall, wie ES die traurige Erfahrung ehrt, El Grunde
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gehen können, iſt die Iu der ſiöceſe St Pölten, Unter dem BiſchofSigismund Graf Hohenwart ſeit 22 November 1796 beſtehendeund von der Landesſtelle unterm 15 October 96 genehmigteEinführung der Duplicate entſtanden, welche nach Ende des t
jahres durch die Bezirksdechante Zur Aufbewahrung im Conſiſtorial⸗archive eingeſendet werden müſſen. Das Verdienſt, dieſe vorſichtigeEinrichtung zuerſt gemacht 3u haben, hat der ebenſo weiſe als heiligeErzbiſchof von Mailand, Karl Borrom. (Acta 66 Mediolan.)Sollte S geſchehen, daß die Einſchreibung eines auf⸗ Trauungs⸗oder Sterbefalle ganz unterblieben waäre oder nach der Zeit unrichtigefunden würde, ſo hat nach den Hofverordnungen Aug
1810 und 25 V.  Uli 1811 der Seelſorger, alls noch eine oder die andere
Perſon lebt, velche U.  ber den Iun rage ſtehenden Fall eine zuverläßlicheAuskunft 3u geben Im Stande iſt, der Juſtizbehörde (derzeit der

Bezirkshauptmannſchaft und der Statthalterei), welcher die
Perſon in Civilangelegenheiten untergeben iſt, anzuzeigen, und teſe
hat ſie mit Beiziehung des Bezirksdechants (Conſiſtoriums) und Tts⸗
ſeelſorgers rotoco zu vernehmen und zur Bekräftigung ihrer
Ausſagen Ur einen körperlichen Eid M der vorgeſchriebenen Form
3u verhalten; 3u welcher Erhebungsart die betreffende politiſche Stelle
nöthigenfalls anzuweiſen iſt In dem mangelhaften Pfarrprotocolle
hat dann die nöthige Ergänzung oder Berichtigung, getreu nach dem
Inhalt des gerichtlichen Protocolles mit ausdrücklicher Hinweiſung
auf dasſelbe zu geſchehen Eben dieſes iſt auch 3u befolgen,
die mehrmalen erwähnten Pfarrprotocolle In Verluſt gerathen oder
beſchädigt werden und da Vermißte QAus den bei dem Conſiſtorium
hinterlegten Duplicaten nicht erhoben werden kann.

Bibliſche Bilder für den Eeliiondunterricht in der
Bolksſchule.

Von Anton Egger, Religionslehrer H˙ MNeran
Die „Chriſtlich

pädagogiſchen Blätter“ brachten Im aufe des

Jahrganges 1883 eine von riedr. Qurer Unterzeichnete Artikel⸗
Serie ber 5•  1  1  e Bilder für den Religionsunterricht H1 der
Volksſchule.“ Aus dieſer umfaſſenden und ſehr gediegenen Abhand  2  —
lung, die eitens der Religionslehrer alle Beachtung
verdient, eten hier die Hauptgedanken herausgehoben.

Die bibliſche erſcheint als die Grundlage und ſtete
Begleiterin des geſammten katechetiſchen Unterrichtes. Sie iſt ihrer
wahren Bedeutung nach göttlicher Anſchauungsunterricht, die vVor.
züglichſteE und das vorzüglichſte Eiciehung inittel


